
Kleinstförderung bis zu 1000 €  - Stand Mai 2021 
- für professionelle freiberufliche Musikakteur:innen mit einer Kölner Adresse  
- für sich kurzfristig ergebende Veranstaltungen und Teilprojekte* in Köln 
- ohne Antragsfrist 
- zwischen Antrag und gesicherter Umsetzung dürfen nicht mehr als 3 Monate liegen 
- Antragstellung nur über das ausfüllbare PDF 

https://musik-in-koeln.de/de_DE/kleinstfoerderung  
an buero@musik-in-koeln.de 

 
*Teilprojekte in Köln können auch ohne Kölner Adresse beantragt werden, vorausgesetzt es werden auch Kölner 
Musiker:innen präsentiert 
 
Mehr: 
IFM e.V. vergibt Kleinstförderungen bis zu 1000 €, für sich kurzfristig ergebende Möglichkeiten der 
freiberuflichen professionellen Musik in Köln.  
 
Wer kann Anträge stellen? 
Alle freiberuflichen professionellen Musiker:innen, Ensembles, Komponist:innen, Klangkünstler:innen, 
Veranstalter:innen - auch Nichtmitglieder der IFM, können sich bewerben, sofern sie eine Kölner 
Adresse haben. 
 
Die Veranstaltungen müssen im jeweiligen Haushaltsjahr (1. Januar – 31. Dezember) stattfinden und 
abgeschlossen sein. 
 
Antragsteller:innen können je Haushaltsjahr mehrere Anträge für verschiedene Vorhaben stellen. 
Antragsteller:innen können je Haushaltsjahr nur einen Antrag bewilligt bekommen. Abgelehnte 
Anträge dürfen nicht nochmals einer Jury vorlegt werden. Begonnene Projekte können nicht gefördert 
werden. 
 
Beantragt werden können nur Veranstaltungen, sowie Teilprojekte* in Köln, die innerhalb von 3 
Monaten abgeschlossen sind. (Beispiel: Antrag gestellt am 6.Januar – die Veranstaltung muss im April 
abgeschlossen sein / ausgeschlossen ist eine Antragstellung am 6. Januar für ein Projekt im 
September). Abgeschlossene Veranstaltungen, sowie Gastspiele außerhalb von Köln werden nicht 
bewilligt. 
 
Anträge können täglich gestellt werden. Etwa alle sechs Wochen berät eine IFM Jury über die 
Anträge. Die dreiköpfige Jury setzt sich wechselnd aus immer drei Teilszenen Vertreter:innen 
zusammen. Teilszenen sind Klassik, Globale Musik, Alte Musik, Jazz, Neue Musik, 
Elektronik+Klangkunst. 
 
Die Antragstellung erfolgt über das ausfüllbare PDF, als download 
https://musik-in-koeln.de/de_DE/kleinstfoerderung  
das ausgefüllte PDF schickt bitte als E-Mail Anhang an buero@musik-in-koeln.de .  
 
Vorzulegen ist eine aussagekräftige, kurze Beschreibung eines geplanten Vorhabens mit Kostenplan. 
Zugelassen werden Anträge, die auch andere Sparten der Kultur einbinden. Beantragt werden können 
auch Projekte mit Teilbereichen der musikalischen Bildung, wie Workshops. In begründeten 
Ausnahmefällen kann eine 100 Prozent Förderung bewilligt werden. 
 
Hat die beantragte Veranstaltung einen Zuschuss von der Stadt Köln erhalten oder in Aussicht 
gestellt, wird der Antrag abgelehnt. - Entweder bezuschusst die Stadt Köln oder IFM e.V. – niemals 
beide. 
 
Nach einer Bewilligung, durch eine vom IFM berufene Jury, wird ein Weiterleitungsvertrag zwischen 
IFM e.V. und der/dem Antragsteller:in geschlossen. 
 
Darin wird die Auszahlung, sowie alle Rechte und Pflichten der Geförderten bestimmt, wie 

- alle Änderungen und Terminverschiebungen müssen schriftlich mitgeteilt werden und vom 
IFM Vorstand genehmigt werden.  

- es ist auf die Förderung durch IFM e.V. mit dem Logo IFM e.V. und dem Logo des Kulturamts 
der Stadt Köln hinzuweisen. (IFM e.V. wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Köln).  

- ein Kurzbericht und ein tabellarischer Kostennachweis sind vorzulegen. 



 
*Teilprojekte in Köln können auch ohne Kölner Adresse beantragt werden, vorausgesetzt es werden 
auch Kölner Musiker:innen präsentiert 
 
 
Turnus der Jurysitzung 2021. 
 
• 7. Mai: Tobias Kassung (K) / Susanne Regel (Vorstand/AM) / Georg Dietzler (IFM Vorstand/e+k) 
• 11. Juni: Tobias Kassung (K) / Irene Kurka (NM) / Ulla Oster (Jazz) – Beisitzer beratend, ohne 

Stimmrecht Georg Dietzler (IFM Vorstand/e+k) 
• Mitte Juli: Tobias Kassung (K) / Ulla Oster (Jazz) / Darja Großheide (AM) 
• Anfang September: Ulla Oster (Jazz) / Dietmar Bonnen (e+k) / Adelheid Feilcke (GM) 
• Anfang Oktober:  Adelhard Feilcke (GM) / Irene Kurka (NM) / Darja Großheide (AM) 
• Anfang November: Adelhard Feilcke (GM) / Irene Kurka (NM) / Dietmar Bonnen (e+k) 
 
 
Die weiteren Jury Termine werden sobald wie möglich veröffentlicht. 
 
 
 
Der IFM Vorstand,  
Susanne Regel, Thomas Gläßer, Georg Dietzler  
 
 
IFM ist ein Zusammenschluss professioneller freiberuflicher Musik-Akteur:innen Kölns, gefördert von 
der Stadt Köln.  
 
https://musik-in-koeln.de  
 
 
 


